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Beilage zum Waldslütter -Boten No. 54.

Die Unterzeichneten finden sich durch die jüngsthin wegen
ihnen gepflogenen öffentlichen Verhandlungen des Gr. Raths
und durch den in Nv. 49 des Eidgenossen über dieselben
erschienenen Bericht genöthigt, sowohl ihre gegen das Ga-
rcmtjekonkordat zu Protokoll gegebene Erklärung vom 3t.
März d. I., als auch ihre letzte Zuschrift an den Gr. Rath
durch den Druck der Oeffcnlichkcil zu übergeben.

I. Scherer, Dr. silck. et G>>., Eroßrath.
I. L e u von Unrercdersohl, Großraftz.
I. L e u von Günikon, Eroßrath.

Erklärung
(gegen dasGarantie-Konkordat.)

In Folge des in heutiger Großrathssitzung von den
Tagsatzungsqcsandtcn des Standes Luzern gemachten An»
trage, daß der Stand Luzern mit den Ständen Zürich,
Bern, Solotkurn, Aargau, St. Gallen und Thurgau-
ein Vcrkommniß eingehen möchte, dahin zielend, sich
gegenseitig die Verfassungen zu gewährleisten, und bei all-
faltigen Zerwürfnissen ein Schiedsgericht aufzustellen, zu
welchem jede Regierung der konkordierenden Kantone einen
Schiedsrichter ernennt, der ohne einige Instruktion zu ent-
scheiden haben soll, und daß der Spruch dieses Schicds-
gcrichtcS von den betreffenden Ständen mit Waffengewalt
zu unterstützen und aufrecht zu erhalten sei, und in Folge
der Anzeige, daß auch mit den bemeldten Ständen schon
die Einleitung darüber sei getroffen worden, und endlich
in Folge dessen, daß der Er. Rath diesen Antrag der Ec»
sandtschaft mit Stimmenmehrheit anzunehmen und zu ra»
jifizieren beschlossen hat ; erklären kiemil die Unterzeichneten
daß sie bemeldcter Schlußnahmc des Gr. Raths nicht
deitrctcn können *), indem sie die Überzeugung nähren,
daß der Er. Rath mit dieser Schlußnahmc seine Kom»
pctcnz überschritten habe, und daß dadurch der §. 48 des

Grundgesetzes verletzt und gebrochen sei. Die Unterzcich-
ncten geben von der Ansicht aus, daß jede Staatsvcrfassung
in dem Willen und Stimmenmehr des souveränen Volkes
ihre eigentliche Garantie habe daß aber durch die Auffiel-
lung eines Schiedsgerichtes der konkordierenden Stände die
Souveränität des Volkes zernichtet werde, indem dieses
Schiedsgericht ohne Instruktion irgend eines Kommittenicn
nach Willkühr und persönlichen Ansichten in vorfallenden
Zerwürfnissen auch gegen den Willen der Mehrheit dcS

Volkes sein Urtheil zu sprechen Dcfugniß hat; und sie

glauben, daß gerade dadurch dem §. 2 der Staatsverfassung
des Kantons Luzern die meiste Gefahr drohe, indem die
allfälligcn Irrungen in der Aufrechthaltung der katholi-
scheu Religion dem Urtheile der Mehrheit protestantischer
Mitglieder eines Schiedsgerichtes unterworfen werden kön-
neu. Endlich glauben sie, daß durch gemeldetes Verkomm-
niß die Bundcsakte zerstört werde, indem der K. Luzern
nicht ferner nach §. 4 seiner Verfassung als Bundesglied
der schweizerischen Eidgenossenschaft betrachtet werden kann,
sondern nur als ein Glied der siebe» verbündeten Stände
angeschen werden muß. Sollte der bcmeldete Beschluß
des Gr. Raths hinsichtlich dieses Vcrkommnisses nicht
durch die Nichtannahme der übrigen Stände vereitelt wer-

f

6) Hier wurde die Stelle: „sondern feierlich dagegen protestie-
ren münen," als welche zu Mißverständnis Anlaß gegeben
hatte, in Folge höchst merkwürdiger Debatten zurückgezogen.

den, so erklären die Unterzeichneten, zu Folge ihrer Ueber-
zeugung und des. geleisteten Eides nicht ferner an den Gro-
ßcnrathsverhandlungen Theil nehmen zu können.

Luzern, den 34. Märj 4832. '

" » :lFolgen die Unterschriften.)
II.

Zuschrift an den Großen Rath des K. Äuzern.
Auf die an uns crgangcnc Aufforderung vom 3o. Mai

abhin, den Verhandlungen des Großen Raths am 41.
Brachmonat nächsthin beizuwohnen, finden wir uns vcr-
pflichtet, gemäß §. 6 des SitzungSreglementcs die Gründe
unseres Nichterscheinens Hochdenstldcn mittels dieser Zu-
schritt zur Kenntniß zu dringen.

Wir, Unterzeichnete, haben in Folge der siattgefundenen
Verhandlungen des Großen Raths über ein vorliegendes,
zwischen? Kantons-Gcfandsschaften am 4?. März 4832 m Lu-
zcrn berathenes Konkordat, betreffend die Garantie der Vcr-
fassungcn, den 4. Avrill letztbin an den Großen Rath eine
Erklärung abgegebne, deren Schluß also lautet: „Sollte
„der bemeldte Beschluß des Großen Raths hinsichtlich die-
„ses Vorkommnisses nicht durch die Nlchtannahme der übn-
„gen Stände vereitelt werden, so erklären die Unterzcich-
„rieten, zu Folge ihrer Ueberzeugung und des geleisteten
„Eides nicht ferner an den Großralhsverhandlunzen Theil
„ nehmen zu können.«

Seit wir diese Erklärung zu Protokoll gestellt, ha-
bcn wir vernommen, daß das Konkordat von den übn.
gen Ständen angenommen sei. Wir aber sind in der frü-
kern Ueberzeugung vielmehr bestärkt worden, daß der Große
Rath des Kantons Luzern mit der Annahme des neuen
Konkordates seine Kompetenz überschritten habe, indem wir
weder in dem Buchstaben noch im Geiste des Vtaatsgrund-
aestlleS eine csrr>ß,n Naiv» mst«h<nd« Vollmache .ms»
finden können, ohne Vorwlssen des souveränen Volkes ein
solches Konkordat abzuschließen, welches nach unsrer An-
stchl nichts anderes ist, als ein Sevaraldunb im allgemeinen
Schweizcrdund. Wir können von dieser Ansicht umso weniger
abgehen, ze ernstlicher wir unsere Eidesvflichl überlegen.

Als Mitglieder des Großen Raths haben wir gcschwo»
ren: „der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Stande
„Luzern Treue und Wahrheit zu leisten; die vom Volke
„sanktionierte Verfassung, Gesetze und Verordnungen ge-
„wissenhafl ^zu beobachten und zu handhaben; die christka-
„tholijche Religion aufrecht zu erhallen; die Unabhängig-
„keit, Rechte und Frcihcücn der schweizerischen Eidgenossen-
„schaft wie des Standes öuzcrn mit Leib und Leben, Gut
„und Blut zu schützen u. s. w.«

Wir können nicht begreifen, daß darin Treue und
Wahrheil gegen die schweizerische Eidgenossenschaft liegen
soll, wenn Gesandte von sieben Ständen ohne Instruktion
und Vollmacht, also eigenmächtig im Verborgenen ein
Konkordat für ihr souveränes Volk verabreden — zurStunde, da die Gesandten aller eidgenössischen Stände
auf dem Tage zu Luzern beisammen sitzen, um die gesäkr-
lichsten Ausdrücke der Zwietracht im Vaterlande zu be-
schwichtigcn und das gmeinsame Wohl Aller zu berg.
then. Richt weniger unbegreiflich ist es uns auch, daß dem
Stande Luzern, unter dem wer nicht nur den Großen Rath,
sondern das gestimmte Luzerner Volk verstehen, Treue und
Wahrheit geleistet worden stiem, als das Konkordat uncr-
wartet, urplötzlich und in geheimer Sitzung vor den re»
präst'ntatlvcn Großen Räch gebracht wurde, und darüber



w solch,» Hast und Eil«. daß man nìchi «inma! Zci» zum
Nachdenken und Uebeckcgen in einer Sache von so aroßee

Willigkeit erhalten konnte, adgefliimnt werden mußic.
Betrachten wir das ?ncr Konkordat selbst, so können

»vir der Ueberzeugung nickt los werden, dasselbe zerstöre
die Bundesakte, ändere sie wesentlich ad, statuir« einen

neuen Bund. enntehe den übrigen 15 Ständen ihre Bun-
desreckte und PAecluen in Sachen des eidgenössischen Ncch-
tes. entziehe ihnen auch aus den Fall eines neu zu cerich-
trnden Bundes jede sreie Stimme der Beraihung eigener
Interessen und Zerwürfnisse. Wenn dieses ?ner Konkordat
das gleiche Z,el, wie die Bundesakte selbst, im Auge hak,
warum genügt denn Nicht die beschworne Bundesane? und
wozu ein solcher Stvermbund, wodurch die tinc Eidgc-
ncsscnschafl o.tzwest werden könnte

Der gcichworne Lid legt uns die Verbindlichkeit auf,
»die vom Volke sanknonine Verfassung, Gesetze und Vcp-
»vrdnungcn geivisseabast zu beobachten und zu handhaben. ^
Wie ist uns die ErniUunq diesir Pflicht möglich, (wenn
wir tlncr ft cmdrn Behörde umeraeordliet sind*), wenn
da» Konkordat selbst durch die Ausstellung eines Schied»-
gerichtes der konkordircndcn Stande die Souveränität des
Volkes zernichtet, indem dieses Schiedsgericht, wozu das
Volk nicht cmmal die Richter ernennen kann ohne In-
strukiivn irgend eine» Kommiitenten nach Willkühr und
persönlichen Ansichten i» vorfallenden Zerwürfnissen auch
gegen den Willen der Mehrheit des Volkes sein absolutes,
erst-und lctzt'nsianztichcs Urtheil zu forschen Befugn,ß hat,
und dasselbe de ch Waffengewalt vollstrecken kann? Wie
»st die »anktionirte Verfassung beachtet und qedandkabt,
wenn der Große Rath das Recht veräußert, läut §§. 55
und <8 alle Handlungcn auszuüben, welche der höchsten
stellvertretenden Beböide des souveränen Volkes zusteuen,
wenn er semen obersten Ausivruch dem Urtheil des sogenannten
Schiedsgerichtes unterwirft und die Gesandten an diese

neue Art .ZaglayiiNg verfassungswidrig. Hkne Instruktion
abordnen soll?

Man hat bald gesagt: „Es ist unrichtig, daß das
»Schiedsgericht nach Wtllküdr und persönlichen Ansichten
»sprechen könne, indem Mm laut Art. 2 des Konkordais
»immer die Verfassung des betreffende» Kantons zur Rieht-
„schnür dienen soll, und es an derselben nichis ändern,
»sondern sie nur aufrecht erdalten darf;" aber wo ist die
Garantie für dieses „soll"? und könnte jenes Schilds,
gerichl nicht auch etwas ldnn, was es nicht sollte? Wenn
die Schiedsrichter aus zu weniger Kenntmß der Kamons-
Verfassung, dir nicht von ihnen ausgegangen »st, oder aus
andern Rücksichten denn doch nach Willkühr und person-
lichen Ansichten svrcchcn würden sollten alsdann das sou-
veränc Volk und sein Großer Rath sich diesem Urtheile
von auswärtigen Herren unterwerfen Werden Übcrrichler,
die nicht Kaniongbürger, und in dieser Hinsicht Fremde
sind die ihnen fremde Verfassung besser auslegen und aus»
recht erhalten, als das souveräne Volk von dem das Gesetz
nach konstitutionellen Formen ausgegangen ist, und deM
allein das Recht zusteht, dasselbe zu garantjren, und durch
seinen Pcrfassungsralh zu erklären?

Wir finden in der Staatsbersassung nicht den mindesten
Grund dafür, daß wir glauben könnten der Große Rath
selbst wäre berechtiget, die SlaatSverfassung auszulegen

») Dieser enrgeklamwerte Satz ist m der an den Großen Rath
eingesandten Abschrift aus Versehen weggelassen worden.

B«rantwortl. Nàkl., Niki. Pfyffer, Sohn.

und zu erläutern,, oder zur Gabamie derselben die eidge-
tiWschen Stände aufzufordern ; wir hallen dafür, der Buch-
stabe und Geist der Verfassung fei dem Großen Rathe
zur unverbrüchlichen Regel und Richtschnur feiner Hand-
flungsweile qegeben, und daß er selbst laut §. IS die höchste
Souveräne Gewalt ausüben soll die einem Großen Rath
von too Mitgliedern übertragen ist; wie kann er nu» de-

berechtigt sem die Auslegung der Verfassung, die Aufrecht-
Haltung und Garantie derselben dem bemcldten Schiedsge-
rjchie zu überantworten und wie tonnen wir dabei unsere

"Eidcsvtlichlen erfüllen?
Wir schworen ; „die christkatboliscde Religion ausrecht

zu erhalten." Es ist allerdings richtig, daß das Schiedsge-
richt und auch der Große Rath rechtmäßiger Weite nie in
den Fall kommen kpnncn, in Glaubcnssachen ein Urtheil zu
geben, und warum? weil der kl. Geist durch das Ober-
hauvt der Kirche und den allgemeinen Knedenratk allein
über Glaubcnssitchcn Bescheid giebt, und weil die Religion
im gläubigen Gemüthe des Christen ihren Sitz hat; aber
zur Aufrechrhalumg der Rctiqion bedarf man nothwendig
der sie unterstützenden und belebende» Mittel, des lehren-
den und ovftriidcn vricsterthumes. des Kultus des äußer.
Uchcn, öffentlichen Gottesdienstes und über tie Anwendung
und den Gebrauch dieser welentlicheit und nothwendigen
Mittel zur Aufrechidaltung der katholischen Religion kön-
nen Irrungen entstehen; wie wilt nun der Große Nach
nach katholischen Grundsätzen bei allfalligen Irrungen in
Anwendung der nothwendigen Mittel die katholische Reli.
Kion aufrecht erhalten. wenn er iclbst nicht mehr die oberste

m letzter Instanz entscheidende Behörde des katdoliichen
Volkes ist? Und sollte nun dem h 2 der Siaasvenassung
des Kanrons Luzern nicht die meiste Gefahr drohen, wenn
dje allfalligen Irrungen in der Ausrechthaliung drr kaiko-
lischen Religion emem Schiedsgerichte unterworfen werden,
in welchem die Mehrheit der Richter nichtkalholischcr Kon-
session sein kann. und die nothwendigen katholischen Heil-
Millet nichk kennt und mehr nothwendig kennen muß?

Wir haben uns aliö zu Folge unserer Ueberzeugung
und des geleisteten Eldcs entschlossen, bei der am 1 Arrill
dieses Jahres an den Großen Rath abgegebenen Erklärung
zu verbleiben, und glauben auch daß uns Niemand zwin-
gen werde, unserer Gewissensübcrzcugung zuwider zu
handeln.

Mögen nun die Hochgeachteten, Hochgeehrten Herrn
Mitglieder des Großen Rathes hierin andere Ansichten und
anch nne andere Ueberzeugung haben, wir ehren sie an
jedem der sie durch redliches Nachdenken und Forschen,
und durch gewissenhafte Erwägung seiner Pflichten wohl
erworben zu haben glaubt, und rechnen daraus, daß uns
gleiches Recht wlderfadren werde. Wlr stcllen deßhalb diese

ganze wichtige Angelegenheit unser» Kommittcnten, von
welchen wir in de» Großen Rath gewählt wurden, und
dem souveränen Volke anheim, dessen Interessen wir taut
tz. stl des Grundgesetzes nach Wissen und Gewissen zu
vertreten schuldig sind.

Genehmigen Sie Hochgeachteter., Hochgeehrter Herr
Präsident! Hochgeachtete. Hochgeehrte Herren! die Aus-
drücke unserer besondern Hochachtung.

Hochdorf den »o. Brachmonat »832.

Unterzeichnet: Jos. Scherer, Neck, ek Oftlr. Dr.,
Großrath.

Jos. Leu von Unterebersokl, Großrath.

„ Jos. Leu von Güniko», Großrath.
Gedruckt bei Gebrüdern Räder,

cv«, Bö Ijinier »lichft k«m Kev,im5kkl.
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